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BEGRÜNDUNG 

1. HINTERGRUND DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Mit der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) 
Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates wird die Kommission 
ermächtigt, delegierte Rechtsakte zu erlassen.  

Gemäß Artikel 20 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 dient dieser 
delegierte Rechtsakt dem Erlass von Vorschriften über die Ausgaben für Maßnahmen der 
öffentlichen Intervention. 

Dieser delegierte Rechtsakt ersetzt einen Teil der Durchführungsbestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 884/2006. 

Die Annahme dieses delegierten Rechtsakts hat keine finanziellen Auswirkungen. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Innerhalb der Sachverständigengruppe für horizontale Fragen im Rahmen der GAP wurden 
Sachverständige aus allen 28 Mitgliedstaaten konsultiert. Es wurden mehrere Sitzungen 
abgehalten, um Expertenmeinungen speziell über diesen Rechtsakt austauschen zu können. 
Diese Sitzungen ermöglichten eine umfassende Vorstellung der von der Kommission im 
Entwurf vorgelegten Bestimmungen sowie einen eingehenden Meinungsaustausch über alle 
Aspekte des Entwurfs. Zweck der Sitzungen war es, das Konzept der Kommission deutlich zu 
machen und die Standpunkte der Experten anzuhören. Der Entwurf wurde sodann unter 
Berücksichtigung der Bemerkungen und Kommentare verfeinert, die in der Sitzung mündlich 
vorgebracht und/oder danach schriftlich der Kommission übermittelt wurden. Die 
verschiedenen Fassungen des Entwurfs dieses Rechtsakts wurden dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig mit der Einberufung der Sitzung der 
Sachverständigengruppe übermittelt. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Der Rechtsakt enthält die Bestimmungen zur Ergänzung bestimmter nicht wesentlicher Teile 
der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, die notwendig sind, um das ordnungsgemäße und 
effiziente Funktionieren der Verordnung sicherzustellen.  

Mit Artikel 2 wird die Art der Maßnahmen, die für eine Finanzierung durch die Europäische 
Union in Betracht kommen, festgelegt.  

Mit Artikel 3 werden die Bedingungen für die Förderfähigkeit sowie die 
Berechnungsmodalitäten für die Finanzierung der Ausgaben für Maßnahmen der öffentlichen 
Intervention festgelegt. 

Artikel 4 enthält die Vorschriften über die Bewertung der Maßnahmen der öffentlichen 
Lagerhaltung.
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom 11.3.2014 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates im Hinblick auf die Ausgaben für Maßnahmen der öffentlichen Intervention 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) 
Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) 
Nr. 485/2008 des Rates1, insbesondere auf Artikel 20 Absätze 2 und 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 werden 
die Interventionsmaßnahmen zur Regulierung der Agrarmärkte von der Union unter 
den in den sektorbezogenen Agrarvorschriften festgelegten Bedingungen finanziert. 
Bei Maßnahmen der öffentlichen Intervention wird der von der Union zu 
finanzierende Betrag in Jahreskonten ermittelt, die von den Zahlstellen aufgestellt 
werden.  

(2) Es gibt eine große Vielfalt an Ausgaben für Maßnahmen der öffentlichen Intervention. 
Es ist daher erforderlich, für jede Maßnahmenkategorie zu präzisieren, welche 
Ausgaben für die Finanzierung der Union in Betracht kommen und insbesondere unter 
welchen Bedingungen diese Ausgaben gedeckt werden können. Zu diesem Zweck sind 
die Bedingungen für die Zuschussfähigkeit der Ausgaben und die Methoden für ihre 
Berechnung festzulegen. Des Weiteren ist zu präzisieren, ob diese Ausgaben auf der 
Grundlage der von den Zahlstellen tatsächlich festgestellten Elemente oder auf der 
Grundlage der von der Kommission festgelegten Pauschbeträge zu verbuchen sind. 

(3) Damit die Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, ihre Ausgaben und 
Kosten unter einheitlichen Bedingungen in Landeswährung und in Euro konsolidieren 
können, ist festzulegen, unter welchen Bedingungen die Maßnahmen der öffentlichen 
Lagerhaltung in ihren Konten verbucht werden und welcher Wechselkurs dabei 
anzuwenden ist. 

(4) Die Bewertung der Maßnahmen der öffentlichen Lagerhaltung hängt ebenfalls von der 
Art der Maßnahmen und den geltenden sektorbezogenen Agrarvorschriften ab. Es ist 
daher angebracht, einerseits als allgemeine Regel festzulegen, dass der Wert der 

1 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549. 
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Ankäufe und der Verkäufe gleich der Summe der Zahlungen bzw. der Einnahmen ist, 
die für die Sachmaßnahmen getätigt wurden oder noch zu tätigen sind, und 
andererseits spezifische Regeln und Sonderfälle vorzusehen, die zu berücksichtigen 
sind. 

(5) Die Maßnahmen der vorliegenden Verordnung ersetzen die einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 884/2006 der Kommission2, die mit der 
delegierten Verordnung (EU) Nr. [HZDel] der Kommission3 aufgehoben wurde — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 
Gegenstand 

 

Mit dieser Verordnung werden die Bedingungen und Regeln für die Finanzierung der 
Ausgaben für Interventionsmaßnahmen der öffentlichen Lagerhaltung durch den 
Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) festgelegt. 

Artikel 2 
Interventionsmaßnahmen der öffentlichen Lagerhaltung 

 

Die Interventionsmaßnahmen der öffentlichen Lagerhaltung können den Ankauf, die 
Lagerung, die Beförderung und den Transfer der Bestände sowie den Verkauf und sonstige 
Formen des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse unter den in den sektorbezogenen 
Agrarvorschriften und in dieser Verordnung vorgesehenen Bedingungen umfassen. 

Artikel 3 
Finanzierung der Interventionsausgaben im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung 

 

(1) Im Rahmen der Maßnahmen der öffentlichen Lagerhaltung gemäß Artikel 2 
finanziert der EGFL — sofern die entsprechenden Ausgaben nicht anderweitig im 
Rahmen der sektorbezogenen Agrarvorschriften festgelegt sind — folgende 
Ausgaben als Intervention:  

2 Verordnung (EG) Nr. 884/2006 der Kommission vom 21. Juni 2006 mit Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der Finanzierung der Interventionsmaßnahmen 
der öffentlichen Lagerhaltung durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) 
und der Verbuchung der Maßnahmen der öffentlichen Lagerhaltung durch die Zahlstellen der 
Mitgliedstaaten (ABl. L 171 vom 23.6.2006, S. 35). 

3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. [HZDel] der Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Zahlstellen und anderen Einrichtungen, die Mittelverwaltung, den Rechnungsabschluss, Sicherheiten 
und die Verwendung des Euro (siehe Seite XX dieses Amtsblatts) (Amt für Veröffentlichungen: bitte 
überall in diesem Rechtsakt und den Anhängen „HZDel“ durch die Nummer der Verordnung ersetzen 
und Verweis auf die Seite im Amtsblatt einfügen) 
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a) die Finanzierungskosten der aus den Mitgliedstaaten stammenden Mittel für 
den Ankauf der Erzeugnisse nach den Berechnungsmethoden gemäß Anhang I;  

b) die Ausgaben für Sachmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ankauf, 
Verkauf oder jeder sonstigen Form der Abgabe der Erzeugnisse (Einlagerung, 
Lagerung und Auslagerung der Erzeugnisse im Rahmen der öffentlichen 
Lagerhaltung) gemäß Anhang II unter Zugrundelegung der für die Union 
einheitlichen Pauschbeträge, die gemäß Anhang III berechnet werden;  

c) die Ausgaben für Sachmaßnahmen, die nicht unbedingt mit dem Ankauf, 
Verkauf oder jeder sonstigen Form der Abgabe der Erzeugnisse 
zusammenhängen; diese Ausgaben werden unter Zugrundelegung von 
Pauschbeträgen oder nicht pauschalen Beträgen entsprechend den 
Bestimmungen finanziert, die die Kommission im Rahmen der für diese 
Erzeugnisse geltenden sektorbezogenen Agrarvorschriften und in Anhang IV 
festgelegt hat;  

d) die nach dem Verfahren des Artikels 229 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates4 zu genehmigenden 
Ausgaben für die Beförderung innerhalb oder außerhalb des Gebiets des 
betreffenden Mitgliedstaats oder für die Ausfuhr unter Zugrundelegung von 
Pauschbeträgen oder nicht pauschalen Beträgen; 

e) die Wertberichtigung der eingelagerten Erzeugnisse nach den 
Berechnungsmethoden gemäß Anhang V; 

f) die Differenzbeträge (Gewinne und Verluste) zwischen dem Buchwert und 
dem Absatzpreis der Erzeugnisse oder Differenzbeträge infolge anderer 
Faktoren. 

(2) Unbeschadet der in den Anhängen der vorliegenden Verordnung oder in den 
Agrarvorschriften vorgesehenen besonderen Regeln und maßgeblichen Tatbestände 
werden die Ausgaben gemäß Absatz 1 Buchstaben b und c des vorliegenden Artikels, 
die auf der Grundlage von Beträgen in Euro ermittelt werden, und die im Rahmen 
der vorliegenden Verordnung erfolgten Ausgaben und Einnahmen in Landeswährung 
für die Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, anhand des letzten 
Wechselkurses, der von der Europäischen Zentralbank vor dem Rechnungsjahr, in 
dem die Maßnahmen in den Konten der Zahlstelle verbucht wurden, festgesetzt 
wurde, je nach Fall in Landeswährung oder in Euro umgerechnet. 

Für die Zwecke dieser Verordnung gilt als Rechnungsjahr der Zeitraum gemäß 
Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a der delegierten Verordnung (EU) Nr. [HZDel]. 

4 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 671). 
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Artikel 4 
Bewertung von Maßnahmen der öffentlichen Lagerhaltung  

 

(1) Der Wert der Ankäufe und der Verkäufe ist gleich der Summe der Zahlungen bzw. 
der Einnahmen, die für die Sachmaßnahmen getätigt wurden oder noch zu tätigen 
sind, vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen gemäß diesem Artikel und 
vorbehaltlich der geltenden Bestimmungen gemäß 

a) Anhang VI für Fehlmengen, 

b) Anhang VII für qualitätsgeminderte oder zerstörte Erzeugnisse, 

c) Anhang VIII für eingelagerte Erzeugnisse, deren Übernahme abgelehnt wurde. 

(2) Der Wert der Ankäufe wird für die eingelagerten Erzeugnismengen auf der 
Grundlage des Preises der öffentlichen Intervention bestimmt unter Berücksichtigung 
der Erhöhungen, Zuschläge, Abschläge, Prozentsätze und Koeffizienten, die gemäß 
den in den sektorbezogenen Agrarvorschriften festgelegten Kriterien beim Ankauf 
des Erzeugnisses auf den Preis der öffentlichen Intervention anzuwenden sind. 

In den Fällen und Situationen gemäß Anhang VI und Anhang VII Nummer 2 
Buchstaben a und c bleiben etwaige Erhöhungen, Zuschläge, Abschläge, 
Prozentsätze und Koeffizienten jedoch unberücksichtigt. 

Der Wert der Mengen, die infolge von Naturkatastrophen oder aufgrund zu langer 
Lagerdauer gemäß Anhang VII Nummer 2 in ihrer Qualität gemindert oder zerstört 
wurden, wird anhand eines Durchführungsrechtsakts der Kommission bestimmt. Der 
genannte Rechtsakt wird nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 229 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 erlassen.  

(3) Unbeschadet von Anhang V entspricht der Wert der Erzeugnisse, die im Rahmen des 
Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Armut betroffenen Personen 
bereitgestellt und finanziert werden, dem am 1. Oktober jeden Jahres geltenden 
Interventionspreis. Für die Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, wird 
der Buchwert der Interventionserzeugnisse anhand des am 1. Oktober des 
betreffenden Jahres geltenden Wechselkurses in ihre jeweilige Landeswährung 
umgerechnet. 

Im Fall eines Transfers der Interventionserzeugnisse zwischen zwei Mitgliedstaaten 
verbucht der Abgangsmitgliedstaat die Erzeugnisse zum Wert Null, während der 
Bestimmungsmitgliedstaat die Erzeugnisse zu dem in Unterabsatz 1 bezeichneten 
Preis als Einnahme für den Versandmonat verbucht. 

(4) Etwaige Kosten für Sachmaßnahmen gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c, die 
nach den Unionsvorschriften beim Ankauf der Erzeugnisse gezahlt oder erhoben 
werden, werden als Ausgaben oder Einnahmen unter den technischen Kosten 
verbucht und sind vom Ankaufspreis getrennt auszuweisen. 

(5) In den Finanzkonten gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a der delegierten 
Verordnung (EU) Nr. [HZDel] werden die auf das folgende Rechnungsjahr zu 
übertragenden Lagerbestände zu ihrem durchschnittlichen Buchwert (Übertragswert) 
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bewertet, der sich aus der Monatsrechnung des letzten Monats des Rechnungsjahres 
ergibt. 

(6) Die eingelagerten Mengen, bei denen festgestellt wird, dass sie die Voraussetzungen 
für die Einlagerung nicht erfüllen, werden zum Zeitpunkt der Auslagerung zu dem 
Preis, zu dem sie angekauft wurden, als verkaufte Mengen verbucht. 

Sind jedoch bei der physischen Auslagerung eines Erzeugnisses die Voraussetzungen 
für die Anwendung von Anhang VI Buchstabe b erfüllt, so muss vor der 
Auslagerung der Ware die Kommission dazu konsultiert werden. 

(7) Weist ein Konto einen Habensaldo auf, so wird dieser Betrag von den Ausgaben des 
laufenden Rechnungsjahres abgezogen. 

(8) Ändern sich nach dem ersten Tag eines Monats die Pauschbeträge, die 
Zahlungsfristen, die Zinssätze oder andere Berechnungsfaktoren, so gelten die neuen 
Faktoren für die Sachmaßnahmen ab dem darauf folgenden Monat. 

Artikel 5 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 11.3.2014 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 José Manuel BARROSO 
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